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das auch von vielen Frauen gemieden
wird. Kolleginnen wehren sich in aller
Form gegen 'Frauenförderung' und ver-
langen eine 'Menschenförderung', was
immer das beinhalten mag, und die
Konflikte mit dem anderen Geschlecht
sind auf diese Weise elegant unter den
Teppich gekehrt. Die Tatsache, dass ihr
viele Frauen in den Rücken schiessen,
muss für eine überzeugte Frauenbeauf-
tragte ganz besonders bitter sein. Denn:
In informellen Gesprächen werden
selbst Neulinge, die die früheren Kon-
flikte nicht miterlebt hatten, 'negativ ein-
gespritzt' und 'gewarnt', bevor sie sich
selber ein Bild machen können.

Problem Männer

Männer reagieren selten begeistert auf
ein Frauenförderungsprogramm. Teil-
weise zu Recht, denn wer seine Beför-
derung ausschliesslich dem 'richtigen'
Geschlecht zu verdanken hatte, muss
sich bedroht fühlen. - Schwieriger ist
der Umgang mit Männern, die sich für
fortschrittlich halten und der Meinung
sind, für Leute wie sie brauche es kein
Frauenförderungsprogramm, sie verhiel-
ten sich bereits absolut Partnerschaft-
lieh. 'Männer wehren sich gegen das
'Feindbild Mann', das im Zusammen-
hang mit Gleichstellungsfragen skizziert
werde, und reagieren mit Abwehr.' (S.
34) 'Bereits die Existenz von Frauenför-
derungsbestrebungen im eigenen Be-
trieb - bzw. die Tatsache, dass Chan-
cenungieichheit der Geschlechter im di-
rekten Umfeld thematisiert wird - löst
bei vielen Männern unterschiedlichste
negative Gefühle aus; sie fühlen sich in
ihrem Selbstbild missverstanden, herab-
gesetzt, angegriffen und schlechtge-
macht.' (S. 92)

Der Wegweiser enthält unzählige über-
zeugende, konkrete Hinweise. Er be-
schönigt nichts, entlässt uns aber trotz-
dem nicht in die Verzweiflung. Als Lek-
türe sei er allen Veränderungslustigen
und -willigen, allen Personalchefinnen
und -chefs angelegentlich empfohlen.

Béatrice Stalder: Betriebliche Gleichstellung
von Frau und Mann. Perspektiven für die Um-
Setzung. Herausgegeben vom Eidg. Büro für
die Gleichstellung von Frau und Mann, Bern
1993. Bezug: Eidg. Materialzentrale, 3000 Bern.
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Unsere Juristinnen im Vorstand haben
die vorgelegte Revision unter die Lupe
genommen und eine Stellungnahme er-
arbeitet. Einige Kerngedanken:

'Wir unterstützen einen besseren
Sozialschutz von Personen, die eine Er-

werbstätigkeit aufgaben, um sich der
Kindererziehung zu widmen. Zusätzlich
müssten auch Personen miteinbezogen
werden, die die Pflege betreuungsbe-
dürftiger Erwachsener in der Familie
wahrnehmen.'

Zur zumutbaren Arbeit: '... das allge-
mein tiefere Lohnniveau der weiblichen
Erwerbstätigen wird durch diese Geset-
zesregelung empfindlicher getroffen.'

Zur unteren Grenze des versicherten
Einkommens: 'Der VAST hält es für un-
erlässlich, dass auch die Mindestgrenze
von 500 Franken pro Monat nach unten
angepasst wird (z.B. auf 200 Franken
monatlich), so dass Frauen (und Män-
ner) mit minimalen Verdiensten rascher
in den Genuss der Versicherung gelan-
gen.'
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